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Text 

Gegenstand und Umfang der Prüfung 

§ 269. (1) Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu 
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
oder der Satzung beachtet worden sind. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung 
einzubeziehen. 

(2) Der Abschlussprüfer des Konzernabschlusses trägt die volle Verantwortung für den 
Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss. Er hat auch die im Konzernabschluss zusammengefassten 
Jahresabschlüsse daraufhin zu prüfen, ob sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
entsprechen und ob die für die Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vorschriften beachtet 
worden sind. Wenn in den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen von anderen Abschlussprüfern 
geprüft werden, hat der Konzernabschlussprüfer deren Tätigkeit in geeigneter Weise zu überwachen, 
soweit dies für die Prüfung des Konzernabschlusses maßgeblich ist. 

(3) Der Lagebericht und der Konzernlagebericht von Kapitalgesellschaften sind darauf zu prüfen, ob 
der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in 
Einklang stehen und ob der Lagebericht und Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen 
Anforderungen aufgestellt wurden. Gegenstand der Abschlussprüfung ist auch, ob ein nach § 243b oder 
§ 267a erforderlicher Corporate Governance-Bericht aufgestellt worden ist. 

(4) Werden der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht oder der Konzernlagebericht 
nach Vorlage des Prüfungsberichts geändert, so ist die Änderung dem Abschlussprüfer bekanntzugeben, 
der sie mit ihren Auswirkungen zu prüfen hat. Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten; der 
Bestätigungsvermerk ist gemäß § 274 entsprechend zu ergänzen und erforderlichenfalls zu ändern. 


